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Lehrlingsförderung & Zuschuss
Steuer-

ausgleich

Hol Dir Dein Geld zurück!

Hast du was zu verschenken?
Sicher nicht an das Finanzamt. Geld zurück vom Finanz-
amt bringt nämlich die „Negativsteuer“. Für alle, die im 
Monat weniger als Euro 1.230,– brutto verdienen,
gibt es bares Geld – max. Euro 240,– zurück.

Wie kriegst du das Geld?
Du brauchst nur noch folgende Daten in das Antragsfor-
mular (L1) eintragen oder im Internet unter 
www.bmf.gv.at/service/formulare ausfüllen:

• deinen Vor- und Familiennamen, deine Wohnanschrift
• deine Versicherungsnummer und dein Geburtsdatum
• deine Kontonummer

Dieser Antrag ist dann an das zuständige Wohnsitz  
fi nanzamt zu senden.
Falls du nicht weißt, wo dieses Finanzamt ist, frage deine 
Eltern oder die Experten in der Arbeiterkammer (Telefon-
nummer auf der Rückseite). 

Nach deiner Beantragung erhältst du vom Finanzamt 
den gebührenden Betrag in wenigen Wochen auf dein 
Konto überwiesen.

WICHTIG: Den Antrag auf der Rückseite unterschreiben!

Für Lehrlinge, deren Eltern ein bestimmtes Monatsein-
kommen nicht überschreiten, gibt es die Möglichkeit, die 
sogenannte „Lehrlingsförderung“ sowie – unter gewissen 
Voraussetzungen – den „Fahrtkostenzuschuss“ vom Amt 
der Burgenländischen Landesregierung zu beantragen. 
Anträge liegen bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde auf.

Auf Lehrlingsförderung und Fahrtkostenzuschuss des 
Landes Burgenland hast du Anspruch

• wenn das Familieneinkommen unter 
Euro 4.094,– brutto,

• oder der Alleinverdienerbetrag unter 
Euro 2.559,– brutto liegt.

Voraussetzungen zum 
Fahrtkostenzuschuss:
• Der Weg zum Arbeitsplatz beträgt mindestens 20 km
• Die Antragsteller pendeln nicht mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln
• Ausnahmen: Unzumutbarkeit des öffentli-

chen Verkehrsmittels

Der Fahrtkostenzuschuss selbst kann nur im 
Nachhinein für ein Kalenderjahr beantragt wer-
den. Der Antrag muss bis spätestens 30. April des 
Folgejahres beantragt werden.

Voraussetzungen zur 
Lehrlingsförderung:
• Anträge sind im 1. Lehrjahr innerhalb des ganzen 

Lehrjahres und ab dem 2. Lehrjahr innerhalb von 
2 Monaten ab Beginn des jeweiligen Lehrjahres 
zu stellen. Ansonsten wird die Förderung nur ab 

dem Monat der Antragstellung gewährt.
• Die Auszahlung erfolgt in vierteljährlichen Raten im 

Nachhinein.

Antragssteller sind die Eltern bzw. Unterhaltsverpfl ich-
teten. Volljährige Lehrlinge mit eigenem Haushalt sind 
selbst antragsberechtigt. Wobei der Hauptwohnsitz im 
Burgenland liegen muss! 

Mehr Infos beim 
Amt der Bgld.
Landesregierung 
02682 600-2709


